
Gültigkeit der Ordensgelübde. Urch Dekret Sep
tember 1909 „Heclesia Ghristi“* wurden Beſtimmungen getroffen, nach
enen in gewiſſen Fällen einzelne Perſonen von der Zulaſſung Drden
reſpektive der Gelübde ausgeſchloſſen werden. Das Dekret vurde im letzten
Heft dieſer Zeitſchrift publiziert. Es wurden nun die Kongregation der

Religioſen folgende Anfragen geſtellt:
Ein Religioſe wurde aus Ordenshauſe entlaſſen und niit

Erlaubnis des Heneraloberen In einem anderen Hauſe desſelben Drdens
zAum Noviziate zugelaſſen und zwar noch vor em Erlaß des Dekretes
„HEeclesia Ghristi“ September 1909, hat aber nach dieſer Zeit
die einfachen Gelübde abgelegt, ohne ern Indultum Apostolieum 3u
angen Iſt ſeine Profeſſion gültig, oder hedarf ieſelbe der Sanierung?

Antwort: Ote Iſt ungültig und muß ſaniert werden.
3 In Religioſe hatte die Dispens von ſeinen Gelühden erlangt

ind wurde noch vor Erlaß des obenerwähnten Dekretes In einem anderen,
von dem früheren verſchiedenen, Drden Noviziat zugelaſſen. Bedarf

für die Ablegung der Gelübde eines Indultum Apostolicum, oder
kann ohne 4  E gültig Profeß ablegen?

Antwort: Er bedarf eines Indultum Apostolicum.
( Congr. de Relig Januar 1910 XW.
Kirchenbauten. Vom Erzbiſchof von Port⸗au⸗Prince wurde

gefragt, ob eine aus „Coementum armatum“ ebaute oder zu bauende
Kirche konſekriert werden könne, vie S IR Pontificale Romanum vor

geſchrieben werde Die Ritenkongregation antwortete „bejahend“ wofern
nuUr die Tte der Kreuze und die Pforten der Haupttüre aus
Stein waren

(8 Rit Congreg. NOV
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che Bibelinſtitut Kulturkampf In Elſaß⸗Lothringen

Der SchulkampfUnd Kattowitz. Der Streit der katholiſchen Literaten
m Frankrei

Kodifikation des kanoniſchen Rechtes CL dieſe
wichtige Arbeit erhält das Wiener Vaterland 5 Uunter dem

14 Jänner folgenden Bericht:
Die Kodifikation des kanoniſchen Rechtes iſt ein Unternehmen

von 0 außerordentlicher Tragweite, daß man ſich nicht 5 wundern
von Zeit 3u Zeit un der Preſſe allerkei ſehr beſtimmtbraucht, wen

gehaltene Nachrichten ber den angeblichen Stand und Fortſchritt
des von Pap 1u angeordneten und geförderten Werkes auf⸗
tauchen. Es ieg Indeſſen bei der Qtur der Sache auf der Hand,
daß wohl ziemlich alle dieſe Mitteilungen, auch ſie noch

unterrichtet tun, auf mehr oder minder glücklichen Kombinationen
beruhen; das iſt insbeſondere auch der Fall bei einem Artikel de
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„vatikaniſchen“ Korreſpondenten des „Corriere della Sera“ (Nr
vom Jänner , der ſich den Anſchein beſonders Informationen 3u geben weiß Damit nun nicht auf Grund derartigerlihergler Berichte täuſchende Märchen entſtehen, ſind wir In der
Lage, den katholiſchen Kreiſen folgende abſolut einwandfreie Dar
legung Aus kompetenteſter Quelle 3u geben, die alles enthält, was
bei dem gegenwärtigen Stande der Arbeiten ohne Verletzung des
außergewöhnlich ſtrengen Amtsgeheimniſſes mitgeteilt werden kann.

Danach iſt * zutreffend, daß der Heilige Vater bei der dies
jährigen Weihnachtsgratulationscour der Kardinäle faſt nuLr von der
Kodifikation des kanoniſchen Rechtes geſprochen hat, weil eben dieſenicht ihn perſönlich aufs lebhafteſte intereſſiert, ſondern auchgerade gegenwärtig die bmiſche Kurie vollauf beſchäftigt Es wird
geradezu ſieberhaft der Sache gearbeitet. Der hat bei der
erwähnten Gelegenheit den unermüdlichen Eifer des Leiters der
geſamten Kodifikationsarbeiten, des Kardinals Gaspari, und der
Unter dieſem arbeitenden Kommiſſionen, deren eine auch der KardinalDe Lat als Vorſitzender leitet In Worten hohen Lobes und mitdem Ausdrucke wärmſten Dankes anerkannt.

Daß der Papſt bei dieſer öffentlichen Gelegenheit von derSache rede läßt ſchon erwarten, daß die Arbeiten bis zu einergewiſſen Höhe Aum ni zu ſagen Reife, gediehen ſind Das iſt auchatſä

1 der Fall, obwohl nach Unſerer Information, die keinenWiderſpruch ürchten braucht, S durchaus unrichtig ſt, daß nurmehr das Strafrecht noch der Neuordnun bedarf. Der genannteKorreſpondent und vielleicht auch ſeine Quelle ſchließen letztereswohl daraus  7 daß das Strafrecht in den offiziellen Kodifikationen
Buch) einnimmt. Nur 0 viel iſt 11
des mittelalterlichen Dekretalenrechts die Stelle & das

chtig, daß eine der Kommiſſioneneben mit dem Strafrecht iſt was weiter kein Geheimnis iſt
Auch das iſt längſt kein Geheimnis mehr daß die Abſichtbeſteht, das Werk den BiOfen vorzulegen, ihre nit  en undAnträge 3 den ver ſchiedenen Materien naher kennen 3u lernen.ber die Biſchöfe haben ſeit Jahren ſowohl in ihren Berichten alsauf Synoden 1.

Stuhl gerichtet, 0 daß derſ
mmt formulierte Anträge ereits den Heiligen

we vorliegen, längſt Uun
elbe über die hauptſächlichen Wünſcheerrichtet iſt Alle jene Vorſchläge ſindeingehend geprüft und zur rundlage von Reformen gemacht worden.Neben den BiſOfen dürften wohl auch Gelehrte noch In der Sachegehört werden, obwohl bei der Auswahl der Referenten für dieeinzelnen Materien der verſchiedenen Länder und Rechtsgebiete ausgiebig herbeigezogen wurden. Für Deutſchland i derProfeſſor und Domkapitular Dir Hollweck Qus Eichſtätt ſeit Monateneigens zu dieſem Zwecke mn Rom eS ſind aber auch noch anderedeutſche Konſultoren mit der Sache befaßt.
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Die gegenwärtige Lage des Heiligen Stuhles macht ein all
gemeines Konzil unmöglich. bn würde wohl der Entwurf des
leuen odex einem Konzil vorgelegt werden. Der umſtändliche Weg,
welcher Nun eingeſchlagen werden muß, hat natürlich manch Unbe  ·  2
quemes für die Biſchöfe und den Heiligen aber eS läßt ſich
nicht anders einrichten.

Was der Korreſpondent des „Corriere della Sera“ ber dte
angebliche Regelung des Verhältniſſes von Kirche und Staat mit⸗
zuteilen weiß, hat EL einfach QAus den Fingern geſogen und iſt für
ſich ſchon ein Beweis, daß chlecht Unterrichtet iſt Denn *
handelt ſich 10 zunächſt nur die Kodifikation des kirchlichen
Privatrechtes und nicht des öffentlichen Rechtes. Im übrigen ſind
die Mitglieder der Kommiſſionen zum ſtrikteſten Schweigen Unter
chweren Kirchenſtrafen verbunden, bis die Entwürfe fertig vorliegen;
und dieſes Schweigen wird muſterhaft beobachtet.

Es handelt ſich die großartigſte Kodifikation, welche 1e
Uunternommen wurde, und man muß den Mut de be
wundern, der an ſie herangetreten iſt Bekanntlich iſt dieſe Kodifikation,
die von allen Seiten gewünſcht worden iſt, 10 die al dringende
Notwendigkeit ſchon dem Vatikaniſchen Konzil von ſeiten der Biſchöfe
vorgeſchlagen Wwar, ſeit 300 Jahren wiederholt verſucht worden;
aher immer wieder ſcheiterte das Werk An den außerordentlichen
Schwierigkeiten. Nunmehr kann man QAus den orten des Papſtes
ſchließen, daß offnung beſteht, das Begonnene vollenden.

Immerhin wird man Geduld Aben müſſen und die von dem
„Corriere della Sera“ als Ziel der Vollendung behaupteten zwei
ahre reichen Er nicht hin Erſt vor ſechs Jahren wurden die
Arbeiten begonnen, und wenn die Leiter des Rieſenwerkes auch
gewöhnliche Arbeitskräfte in und ſelbſt was nicht übertrieben
iſt das Leben daran en o iſt doch klar, daß noch eine Reihe
von Jahren dahingehen wird. Man beachte, daß die Kodifikation
des bürgerlichen Rechtes un Deutſchland ahre erforderte, daß
nach umfaſſendſten Vorarbeiten die Kommiſſion für die Bearbeitung
eines neuen Strafgeſetzbuches für Deutſchland erſt jetzt, nach drei
Jahren, einen Entwurf vorlegen konnte. ber das ſind verhältnis⸗
mäßig kleine Kodifikationen, die hier un Angriff genommené.
Das läßt ſich jedoch wohl ER erwarten, daß nach Umlauf von
wieder ſechs Jahren der (EUe Kodex ereits in Geltung 9e
ſein wird, falls nicht unvorhergeſehene Schwierigkeiten eintreten
werden.

Visitatio .I limina. Die Congregatione (COnsistoriale
veröffentlicht ein ſehr wichtiges Dekret ber den eju der Biſchöfe
20 iminda apOStOlorum und ber die Berichte, die den Status ihrer
özeſen betreffen.

Bekanntlich verlangen die kanoniſchen Vorſchriften von jedem
Biſchofe daß 5 nach Rom kommt, das rab der Apoſtelfürſten
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zu verehren und dem Papſte Bericht ber den Zuſtand ſeiner Dißzeſe
zu erſtatten. Im kanoniſchen Rechte iſt auch der Termin feſtgeſetzt,
innerhalb deſſen die Reiſe V erfolgen hat Dieſer Termin war nicht
gleich, ondern variierte nach der Entfernung der Diözeſen von Rom.
Das jetzige Dekret erinnert nun daran, daß inzwiſchen durch die
Erleichterung der Verkehrsverbindungen ieſe Normen N mehr
der eutigen Zeit en  rechen und einer Abänderung bedürfen.

Die Disziplin beſtimmt nun für alle Biſchöfe, die nicht der
Jurisdiktion der Propaganda Hde unterſtellt ſind, den feſten Termin
von ünf Jahren für die Herſtellung des Erl  E über den Zuſtand
der Diözeſe. Für alle Dibzeſen beſtimmter Gebiete müſſen dieſe
Quinquennien gemeinſam ſein Sie aufen vom Jänner 1911 ab
Im erſten Jahre müſſen die Berichte QAus Italien und zugehörigen
Inſeln nach J  IX  Tom ÜUbermitte ſein, IM weiten 2  ahre jene von Spanien,
Portugal, Frankreich, Belgien, Holland, England, Schottland und
Irland, IM ritten ahre jene von Deutſchland, Oeſterreich und dem
E von Europa, IM vierten ahre jene von ganz Amerika und im
fünften jene von Auſtralien, Afrika und ien, ſoweit ſie nicht zu
der Propaganda fide gehören Das Quinquennium erneuert ſich In
derſelben Weiſe

Im gleichen Jahre, wenn der Diözeſanbericht nach Rom über⸗
mitte wird, Aben die Biſchöfe auch die Reiſe 20 limina be
ätigen Für die nichteuropäiſchen Biſchöfe iſt aber vorgeſehen, daß
ſie alle zehn O  ahre geſchehe braucht. Wenn ein Biſchof 3u
heiden Verpflichtungen In der Zeit der erſten beiden Jahre ſeiner
Diözeſanverwaltung genötigt wäre, iſt ELT davon dispenſiert. —  5
das laufende ahr 910 ſind alle Biſchöfe von der Einreichung von
Berichten und den bezüglichen Reiſen dispenſiert. Für die V  QJ  ahre
1911 und ſind jene Biſchöfe dispenſiert, die nach dem nun
gültigen Schema In dieſen Jahren die Reihe kämen, aber Im
15  ahre 909 der Pflicht genügten.

Das Dekret bemerkt ausdrücklich, daß durch da jetzige Dekret
un einer Weiſe die Vorſchriften des Konzils von Trient hinſichtli
der biſchöflichen Beſuche n der eigenen Diözeſe geändert werden.
Hier bleibt die alte orſchri eſtehen, daß jedes ahr die ganze
Dibzeſe und, ſie zu ausgedehnt iſt, wenigſtens der größte
eil erſelben beſucht werden muß Innerhalb zwei Jahren muß
unbedingt die 0 Dißzeſe beſucht ſein

Dem Dekrete ſind einige Normen angefügt, nach denen die
Dibzeſanrapporte abzufaſſen ind Dieſe Normen ſind In apiteln
aufgeführt die vom materiellen Zuſtande der Diözeſe, dem Glauben
und dem Gottesdienſte, dem Biſchofe der Curi dioecesana. dem
Klerus, den Kapiteln, den Pfarreien und Pfarrern, den Seminaren,
den Ordensklöſtern, der Bevölkerung, der Jugenderziehung, den
frommen Stiftungen und Bruderſchaften, den ſozialen Werken, den
Büchern und Zeitungen handeln
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Der Bericht muß das erſtemal die genaue Antwort auf alle
M den Artikeln enthaltenen Fragen geben Das nächſtemal
ſind noch jene Fragen zu beantworten, bei denen ſich etwas
geändert oder bei denen die Congregazione Consistoriale beſondere
Angaben gewünſcht hat

Die große Bedeutung bieſes

668 Reformdekrets Y klar zutage,
da die den Biſchöfen auferlegten In eine einheitliche, präziſe
Norm gebracht ſind Das Dekret erwähnt ausdrücklich, daß dieſe
Vorſchriften un der Kommiſſion zur Kodifikation des kanoniſchen
Rechtes dur  eraten und angenommen worden ſind Nur angeſichts
der Wichtigkeit der Verfügungen hat die Konſiſtorialkongregation
Im Einvernehmen mit dem Papſte * für nötig erachtet, die Be⸗
ſtimmungen ſchon vor der Veröffentlichung des ganzen Kodex 3
publizieren. Sowohl in der Richtung der Reform der Kongregationen
wie der Kodifikation des kanoniſchen Rechtes gewährt dieſe Publi⸗
kation einen Einblick II die Größe des Reformwerks Pius

Das päpſtliche Bibelinſtitut Wenn die Päpſte Reformen
einführen wollen, egnügen ſie ſich nie mit onen orten und
hlendenden Plänen, ſondern etzen Taten und veranſtalten praktiſche
Ausführungen. HO geſchie eS beim Bibelinſtitut Pius Es wird
gearbeitet, und energiſch gearbeitet. Die ſchreibt darüber:
„Die Vorleſungen Im päpſtlichen Bibelinſtitut begannen Am No
vember. Da der vom Heiligen Ater dem Inſtitut überwieſene
„ala770 Marescotti. welcher ſich un jener Straße befindet, die vom

Pantheon nach Geſu hinführt, dieſes ahr noch nicht bezogen werden
konnte, wurde der proviſoriſche Sitz des Inſtitutes V das Collegium
Leonianum verlegt Hier iſt das Muſeum, deſſen Gegenſtände

Fonck Jum größten eil ſelbſt Im Drient erworben hat, ſowie
die reichhaltige, aufs modernſte eingerichtete Inſtitutsbibliothek Uunter
gebracht; etztere iſt der vatikaniſchen Bibliothek inkorporiert. Es
werden Iin ihr nicht weniger als rund 240 Zeitſchriften aufliegen,
die alle dem Bibelſtudiu oder verwandten Wiſſensgebieten dienen.
Vormittags finden die Vorleſungen dieſes V  J.  ahr In der Gregoriana

nachmittags Im Leonianum. Als Profeſſoren wurden 10 Patres
Aus den verſchiedenen Ordensprovinzen der Geſellſchaft eſu berufen.
Außerdem wurde noch rle, Präfekt der vatikaniſchen Bibliothek,
für die Abhaltung von Konferenzen über Paläographie gewonnen.
Wider alles Erwarten fanden gleich dieſes ahr 116 Inſkriptionen
ſtatt; von den 116 Studierenden ſind 46 alumni. we alle den
erforderlichen Doktorgrad der Theologie aben, Um die Examen für
die akademiſchen Grade bei der Bibelkommiſſion ablegen 3u können,

auditores und 61 0OSpites. gehören dem Ordensklerus an

Mit Ausnahme der Dominikaner ſind E ziemlich alle bekannteren
Orden und Kongregationen vertreten; die Redemptoriſten ſtellen
allein Mann. Der ationalität nach in von den 116 Stu
dierenden 36 Italiener, 2 Franzoſen, 13 Deutſche, Spanier,



Belgier, Holländer, Oeſterreicher, Nordamerikaner, 2 Armenier,
2 Irländer, 2 Kanadier, Mexikaner, Braſilianer, Luxem  2  2
burger, Maronite, Pole, Uruguayaner. Die Vorleſungen,die Fonck einmal wöchentlich Donnerstag de methodo U
Studio Scripturae hält, werden auch von einer größeren AnzahlGermaniker beſucht Wer ſich hinſichtlich des Bibelinſtituts auf dem
laufenden erhalten will, ſei auf die „Acta Pontifieii Instituti Biblici
(Nuntia de u8 Instituti)“ hingewieſen, die In zwangloſer Folge
Um Preiſe von 1e 2 Cent. bei Bretſchneider mn Rom, VIA del
Tritone. erſcheinen; bisher wurden zwei Nummern herausgegeben.Im gleichen Verlage werden auch alle übrigen Veröffentlichungendes Inſtitutes erſcheinen.

In Elſaß⸗Lothringen und Im ſchleſiſchen Kohlenort
ùUg die Flamme des Kulturkampfes m In letz

(CTLem Tte handelte CS ſich die Lete Ausübung des Wahlrechtes.Bei der Stadtverordnetenwahl ſtimmten nämlich einige Beamte und
Lehrer für die Zentrumsliſte, auf der zwei Olniſche Kandidaten
figurierten. Dieſe Stimmabgabe war aber m den Augen der Reichs⸗regierung ern Verbrechen, welches mit der Verſetzung der Betreffen⸗den E wurde Das höchſte Recht des Staatsbürgers, das reteWahlrecht, ward damit ebeugt. Das Gegenteil davon leiſtete dieſelbeRegierung Iun Elſaß⸗Lothringen. Da arnten zwei Biſchöfe die katho⸗liſchen Lehrer vor dem religionsfeindlichen Allgemeinen deutſchen Lehrer⸗verein und widerrieten den Anſchluß denſelben. In dieſer Warnungaber erblickte dieſelbe Regierung eine Beſchränkung der bürgerlichenFreiheit und einen Eingriff In die Staatsrechte. Die Biſchöſe wurden
zurechtgewieſen. Der Verlauf dieſes U iſt ſo intereſſant, daßUtr ihn ausführlich nach der „Augsb. Poſtzeitung“ darlegen.Die Vorgeſchichte Auf der Generalverſammlung des elſaßlothringiſchen Lehrerverbandes, die Im September vergangenen Jahreshier ſtattfand, ließ ein Zweigverein anfragen, wie ſich der Verband
zum Anſchluß An den Allgemeinen Deutſchen Lehrerverein 4Da die anweſenden Vertreter keinerlei Inſtruktionen über dieſenPunkt hatten, wurde beſchloſſen, die Frage in ſämtlichen Zweig⸗vereinen zur Abſtimmung 3u ſtellen. In einer außerordentlichenGeneralverſammlung während der Weihnachtsferien ſollte das Reſultatfeſtgeſtellt werden. Die Lehrer 7 verſchiedener Vorkommniſſe
I. die alle mit der Gehaltsaufbeſſerung Im Zuſammenhangſtanden, ehr aufgehetzt; die Im Dienſte des Allgemeinen DeutſchenLehrervereines ſtehenden Agitatoren hatten CS verſtanden, Aus der
Situation Kapital zu chlagen Trotzdem der hochwürdigſte HerrBiſchof von Straßburg ſchon Oſtern anläßli der Generalverſamm⸗lung des Katholiſchen Lehrervereines erklärt hatte, EL könne nichtverſtehen, wie eln katholiſcher Lehrer Mitglied des Deutſchen Lehrervereines ſein könne, fielen die Abſtimmungen In den Zweigvereinenun der großen Mehrheit 3u Gunſten der Anſchlußbewegung Qu
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2 Das Eingreifen der öfe Die außerordentliche General⸗
verſammlung war auf den Dezember feſtgeſetzt. Am Dezbr.
ließen die beiden Landesbiſchöfe von Straßburg und Metz, der erſte
direkt, der zweite indirekt, durch die Pfarrer allen katholiſche Lehrern
eine Nummer des „Schulfreundes“ ügehen, welche einen ausführ⸗
lichen Artikel des Prälaten Nigetiet über die deſtruktiven Tendenzen
des Allgemeinen Deutſchen Lehrervereines enthielt. Prälat igetiet
Var ange ahre hindurch Direktor des Lehrerſeminars von Metz
und war alſo berufen, In der ſchwebenden rage ein Wort mitzu⸗
reden. Die Warnung, welche die Biſchöfe QAus religiöſen Gründen
In die katholiſchen Lehrer Li  eten, konnten inſoferne auf das Reſultat
der Abſtimmung keinen Einfluß mehr haben, als die Zweigvereine
ereits vor dem Erſcheinen der biſchöflichen Mahnung zur rage
Stellung hatten. Die Warnung galt demnach nuur den
einzelnen Individuen, da S trotz des offiziellen Anſchluſſes immer
noch raglich iſt, ob die ehrza der katholiſchen Lehrer für ihre
Perſon dem Deutſchen Lehrerverein beitreten wird. Die Verſammlung
kam; die Abſtimmung fiel aus, wie vorauszuſehen war ber die
Lehrer begnügten ſich mit dem Ergebnis nicht, ſie ließen eine ver
letzende Erklärung gegen die Biſchöfe 108, weil dieſe ES gewagt
hatten, 3 der ſchwebenden rage Stellung nehmen.

Das Verhalten der Regierung. Die Zeitungen, beſonders
die alldeutſchen, bezeichneten den Schritt, den die elſaß⸗lothringiſchen
Lehrer vollzogen hatten, als eine befreiende, nationale Tat Da
In Elſaß⸗Lothringen von jeher mit den Begriffen „national“ und
„Germaniſation“ etwas erreicht 0  8 wurde auch dieſes Mal der
Verſuch gemacht und der Coup gelang Nachdem das Miniſterium
volle acht Tage eraten atte, erſchien das ſtaatsſekretarliche Schreiben,
welches das Vorgehen der Biſchöfe als einen Eingriff mn die Staats
gewalt bezeichnete Dieſes * Schreiben zeichnete ſich durch den
charfen T  on aus, Klarheit ließ CS ſehr zu wünſchen übrig Erſt
nachdem der Biſchof von Straßburg den Beweis erbracht hatte, daß

In einer rein religiöſen Frage ſich einzelne Katholiken, die
zufällig Beamte ſeien, ewandt habe, erfolgte nach fünf weiteren
Tagen das zweite Schreiben, dieſes Mal vom Statthalter Unter
zeichnet. Der Statthalter dekretierte: 77 handelt ſich bei dem An⸗
chluß den Allgemeinen eutſchen Lehrerverein ganz und gar
nu eine religiöſe Angelegenheit, ſondern die Berufstätigkeit
und die Standesintereſſen der Lehrerſchaft.“ Der proteſtanti Chef
der Verwaltung mit ſeinem ſtockproteſtantiſchen Leiter des Schul
weſens müſſen eS 10 beſſer wiſſen als die Biſchöfe, ob die Angelegen⸗
heit nicht auch eine eminent religiöſe Seite hat!

Der Fall Nigetiet. Während der Staatsſekretär den Artikel
des Prälaten Nigetiet gar nicht erwähnt, erblickt der Statthalter u
demſelben eine Verunglimpfung der Lehrer und eine Schädigung
ihres Anſehens. Die Regierung ſcheint die Schwäche ihrer Poſition

Linzer „Theol.⸗prakt Quartalſchrift.“ 1910.
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mittlerweile eingeſehen zu Aben und hat darum nachträglich, M

ſich Aus der Verlegenheit ziehen, auf die Form des fraglichen
Artikels zurückgegriffen. Die „Poſtzeitung“ hat die markanteſten
Stellen des Nigetietſchen ereits mitgeteilt. Sie hat von
Anfang erklärt, daß man ber die Form, In der die Gedanken
dargeboten werden, ſtreiten könne, während inhaltlich die Aus⸗
führungen unanfechtbar ſeien. Der Fernſtehende onnte aber nicht
ahnen, daß Prälat Nigetiet die Bosheit beging, lediglich die Koſe

zuſammenzutragen, mit denen ihn ſeine nobeln Gegner ſeit
Jahren bedacht haben. Dieſe Mitteilung gibt der ganzen färe einen

intereſſanten Anſtrich
Das Fazit Der Streit hat ſoweit die prinzipielle Seite

der rage mn Betracht kommt 3u keiner Einigung geführt.
Regierung und Biſchof beharren auf ihrem Standpunkt. Der —  5
halter Tklärt in Uunverblümten Worten, dre Regierung werde ihren
Standpunkt gegebenenfalls mit aller Entſchiedenheit vertreten Trotz
dem aber bleibt der Biſchof bei ſeiner Anſicht, daß ETL Ar die
Warnung die katholiſchen Lehrer, bei der nUuLr die religiöſe
Seite der rage Im Uge atte, die Grenzen ſeiner Gewalt nicht
überſchritten habe

Das iſt auch ſelbſtverſtändlich. In der Usübung ſeines
Hirtenamtes muß der Biſchof frei ſei Das anerkennen ſelbſt Männer
der Gegenſeite. OSo ſchreibt ade „Kein Biſchof wird ſich das
Recht nehmen laſſen, ſeinen Glänbigen für ihr Verhalten auch IDR
öffentlichen Leben Weiſungen erteilen; dagegen gibt (S nur eine
Macht nämlich, daß die Gläubigen ſich darum nicht fümmern.“
So, eine One 0

er den Streit der ka

liſch Literaten chreibt
uns Oſef Pfeneber P.

Di katholiſche Literaturproblem chon geraume Zeit Im
Vordergrunde und gab Anlaß einer beklagenswerten Scheidung
der katholiſchen Literaten Hie katholiſch-fortſchrittliche Richtung, hie
atholiſch⸗kirchliche Schule, lautet die Parole. „Hochland“ und 77  Ueber
den Waſſern“ ſind die Organe der einen, der „Gral“ iſt das
der anderen römung.

Das Gralprogramm iſt logiſch, ſtheti ud dogmatiſch
anfechtbar. Es geht von der Tatſache QAus daß der Dichter oder
allgemeiner geſprochen der ünſtler das Ahre und Ute In den
Formen des Schönen darzuſtellen habe, daß jede Unwahrheit und
jede Unmoralität einem Kunſtwerke auch rein äſthetiſ nachteilig
ſein müſſe

Der Künſtler muß daher ſchon Im Intereſſe der un nach
der richtigen Weltanſchauung ſtreben, denn jeder Irrtum Ii der
Weltanſchauung, der Im Kunſtwerke zum Ausdrucke kommt, iſt 3u  V
gleich eine Schwäche, emn Fehler eine Schattenſeite des Kunſtwerkes.
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Die einzig richtige, unfehlbare, er  öpfende Weltanſchauung
aber bietet nur die atholiſche Religion, das katholiſche Chriſtentum.
Das iſt die eine Wahrheit. Die zweite iſt die: Kein Chriſtentum
ohne Kirche. Die dritte endlich: Keine 157 ohne Autorität, ohne
Ap Auf dief drei Grundpfeilern erhebt ſich der Graltempel
und fordert jedem KunſtjüngE . der ihn (treten will, das katholiſche
Glaubensbekenntnis, Siebe zur 1 und kirchlichen Obrigkeit ab

Es iſt klar, daß dieſes rogramm Im höchſten Grade ſtheti
iſt, das Weſen der Kunſt tiefſten erfaßt ihre Intereſſen aufs
ehrlichſte und gewiſſenhafteſte vertritt

Denn eS wer die un auf das bleibende, abſolute, reinſte
deal der ahrhei hin und ſtellt ſie auf die höchſten b der
Weisheit und thi

Man hat ihm „konfeſſionelle Abſchließung“ und „Erweiterung
des Riſſes In der eu  en Nation“ vorgeworfen. Mit Unrecht.
Denn dieſes rogramm ſchließt niemanden aus, auch die Proteſtanten
nicht, ſondern ladet ſie vielmehr ein, S einmal vorurteilslos mit
dem katholiſchen ꝗ

deal verſuchen. Es will den Riß In der deutchen
Nation nicht erweitern, ſondern Im Gegenteil heilen, aber auf die
einzig mögliche W die darin beſteht, daß ſich die von der Wahr
heit Abgeirrten derſelben unterwerfen und beugen ſollen, nicht aber
umgekehrt.

Wer den Katholizismus als die höchſte unvergängliche, gött⸗
liche Wahrheitsfülle betrachtet, kann und darf auch un Literaturfragen
feine anderen rundſätze vertreten als die des Gralprogrammes.

Wenn C8 trotzdem geſchieht, ſo gerã man ins moderniſtiſche
Fahrwaſſer, wie man QAus der jüngſten Broſchüre des vielgenannten
Chefredakteurs des 7 Hochland“, Herrn arl Muth, klar erſehen kann.

In einem ungemein leſenswerten Artikel IM 11 Heft der
„Hiſtor poli Blätter“, betitelt 7  eber das Wahre un Kritik und
Dichtung 44 meint der ungenannte Verfaſſer uth ſei nUur vor

ichtiger als Veremuundus. aber auf dem gleichen Standpunkt.
Gewiß iſt der Standpunkt des Veremundus-Muth der gleiche ge⸗
blieben, aber uns will cheinen, daß ETL un der letzten Schrift U
mit noch größerer Deutlichkeit ausgeſprochen ſei als In den früheren
Broſchüren.

Wenn Muth Seite 101 ſeiner Broſchüre Die Wiedergeburt
der Dichtung QAus dem religiöſen en.  4 ſchreibt: „Der Katholizis⸗
mus iſt, wie jeder W  Smus, zunächſt doch nur ein Abſtraktum.
Werbende 14 Einfluß und Bedeutung gewinnt en allein mMN dem
Grade und Verhältnis, als EL ſich Iim en ſeiner Bekenner ber  2
eugend und eriſch auswirkt Dieſen praktiſchen Erweis für die
Lebenskraft ſeiner ehre erbringen, iſt die Aufgabe der Katho  —
liken Die Löſung äng aufs engſte mit der Löſung der Aufgaben
der Zeit zuſammen. Hier muß gleichſam die kulturelle Brauchbarkeit
des Katholizismus ichtbar werden. Kann das e ge  en Im

28*
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egenſatz, INn Feindſchaft zur eit? gähnt Uuns en ganzes
Rattenneſt moderniſtiſcher X.  Trrtümer

iſt die Anſicht daß der Katholizismus NUL Eemn Ab
ſtraktum ſei Falſch die Meinung daß ſeiner Kraft und Be
deutung von einen Bekennern abhängig ſei falſch die Anſchauung,
daß die Katholiken die Lebenskraft de Katholizismus und ſeine
kulturelle Brauchbarkeit durch Verſtändigung mit der Zeit praktiſch
3 erweiſen hätten Sie Aben einfach ſeine Lehren zu befolgen
Unbekümmert M das Urteil der Zeit aAhrhei bleibt Wahr
heit, ob ſie anerkannt wird oder nicht Der Katholizismus bleibt die
göttliche Vollendung der übernatürlichen Offenbarung ſo und anders
Nicht iſt von den Men chen abhängig, ſondern umgekehrt

Ebenſo unkirchlich und undogmatiſch iſt 316 6 ſagt
„Der Proteſtantismus oder Ene der anderen tantiſchen Deno—
minattonen ſind keine Religionen ſondern Konfeſſionen auf chriſt⸗
licher Religionsgrundlage der Katholizismus hingegen iſt Religion
und ETL iſt Konfeſſion INI hiſtoriſchen Sinn nur Hinblick auf
das Trennende gewiſſer Unter cheidungslehren des Proteſtantismus
(Seite 33. Was Muth unter Konfeſſion hiſtoriſchen Sinn ver

darüber berichtet 2⁰ elte früher Vie olg „Indem die
kirchlichen Neuerer (d die Proteſtanten) ihre von der alten¹
abweichenden Lehren ihren ſogenannten Bekenntnisſchriften nieder⸗
legten und ſo ihre „Konfeſſion“ der Lehre der allgemeinen Kirche
gegenüberſtellten, chufen ſie den trennenden Begriff der Konfeſſionen
Dieſer hiſtoriſche Urſprung hat dem Wort Konfeſſion Ene ganz
ſpezielle Färbung gegeben die S ſeiner eigentlichen Bedeutung nach
niemals Aben kann Seite 2 —2

Muth iſt al der Anſchauung, daß Katholizismus und Pro
teſtantismus die Religionsgrundlage gemeinſam haben daß der Pro
teſtantismus nur Eeine QL des Chriſtentums ſei Anſchauung
die vom Syllabus ausdrücklich verworfen wird Von chriſtlichen
Religionsgrundlage Proteſtantismus kann keine ede ſein weil
EL Kirche und um verworfen und ſo ſelbſt den Aſt abgeſägt
hat der ihn mit dem Chriſtentum verbunden hat

me katholiſche Konfeſſion hiſtorti chen Sinne gibt
S überhaupt nicht Konfeſſion und Religion fallen beim Katholizis⸗
mus zuſammen ETL iſt auch Hinblick auf das Trennende gewiſſer
Unterſcheidungslehren des Proteſtantismus Konfeſſion und Religion
zuglei

Auf dieſer total Auffaſſung vom Katholizismus und
der katholi  en Konfeſſion baut die atholi fortſchrittliche Richtung
ihr ogramm auf das infolgedeſſen Prinzip die vo  ändige
Preisgabe des katholi chen Literaturideals bedeuten muß

der was bleibt von dieſem deal noch übrig wenn U
den „Begriff Dichtung QAus katholiſcher Lebensanſchauung“
Ami beſtimmt daß ſagt, 77 ihr allgemeinſtes Kriterium werde IN
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der Anerkennung objektiver Lebensmächte, einer überſinn⸗
lichen Welt zu ſein

4⁴ (Seite 49.) Alſo nicht einmal die
Anerkennung einer übernatürlichen Welt, denn überſinnlich iſt noch
ange nicht übernatürli

Daher die barocke Anſicht Muths, daß „der chriſtliche Dichter
ſeiner Zeit, die In ihrem natürlichen Leben die Erfahrung des über⸗
natürlichen machen möchte, beſten diene, wenigſten
das übernatürliche direkt 3u ergreifen Ucht und das Chriſtentum
ſowie die Geheimniſſe ſeines dogmatiſchen Lehrinhaltes NUL als Letztes
und ausnahmsweiſe zum Gegenſtand der Poeſie erwählt“. 72.)
Alſo Verleugnung des Kirchlichkonfeſſionellen Qus Liebedienerei
über dem Zeitgeiſte, das iſt das immer wieder ausgeſprochene Leit
motiv ＋ Ohne Zweifel durch und durch moderniſtiſch. Wir
lauben Muth, daß ETL ES dabei doch gut meint, wir machen ihm
auch keines der ihm von Meyenberg in den „Wartburgfahrten“ zu
geſprochenen Verdienſten ſtreiti

Soviel vom Sachlichen des Literatenſtreites. Auf die perſön
lichen Entgleiſungen einzugehen, hat für uns keinen Wert Nur ſo
viel ſei bemerkt, daß man von der fortſchrittlichen, moderniſtiſchen
Richtung aus den Verſuch gemacht hat, den überaus verdienten und
bahnbrechenden Hauptvertreter des Gralprogrammes, Di Richard

Kralik, erſönli unſchädlich zu machen, ſo dem ral
7 welches das Programm der Kirche iſt, eine ſtarke, ſtolze

3 entreißen. Denn ein überzeugt katholiſcher Laie, der mit
C und cele ömiſch und pd  1 iſt, iſt den Moderniſten ſeit

eweſen.1e ein Dorn um Auge
Zuerſt Kralik als er vom Würzburger Katholikentag

verurteilt werden. Pfarrer Mumbauer, Ein Intimus des Muth, hat
das Gralprogramm des religiöſen Irrtums beſchuldigt. Der Angriff
chlug ehl und das Gralprogramm fand glänzende Verteidiger.

Dann wurde Kralik als Dichter hingerichtet und als
ſoph des Dilettantismus beſchuldigt. In letzter Zeit werden Gerüchte
mn Umlauf geſetzt als ob Kralik ſeinen Katholizismus nicht prakti⸗
ziere. All dieſen perfiden Anſchuldigungen gegenüber braucht man
bloß auf ſeine Werke 3u verweiſen. Der dieſe geleſen hat, weiß, daß
Kralik beſonders als Dramatiker und Epiker Unſterbliche Verdienſte
hat, daß eL das Kulturproblem wie kein chriſtlicher iloſ vor
ihm nach allen Seiten hin ſpekulativ und hiſtoriſch klargelegt und
begründet hat, daß der Katholizismus ihm Iin Fleiſch und lut
übergegangen iſt Speziell vas die Erfüllung der religiöſen Pflichten
anbelangt, ſo wiſſen wir von Augenzeugen, daß Kralik un dieſem
Punkte ogar eit ber eine Pflicht hinausgeht.

Wir glauben dies feſtſtellen 3 ollen, weil durch derartige
perſönliche Verdächtigungen Nur Allzu leicht die Sache ſelbſt E·
ſchädigt wird. nd das waäre ſehr bedauerlich. Denn der Modernis  —
5 der auf den Quadern des Dogmas un ſeiner giftigen Nacktheit
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leicht erkannt wurde, hat ſich mun mn die phantaſieumrankte Literatur
geflüchtet, EL Uunter ſchillernden Blüten verſteckt, das Publikum
mit ſeinen gefährlichen ð  deen infizieren önnen glaubt. Das iſt
eine gewaltige Kriegsliſt, der gegenüber wir unſeren hochwürdigen
Mitbrüdern nUur das Mahnwort zurufen önnen: Caveant (COonsules.
Die Geſchichte aller Abfallsbewegungen ſagt uUns, was die Literatur,
ern Buch, eine Zeitſchrift alles verſchulden können.

Der Schulſtreit un Frankreich hat allgemeine Bedeutung.
Es iſt kurz geſagt dabei von ſeiten der Regierung auf die Vernichtung
des Katholizismus abgeſehen, wenn auch die Politiker die Maske der
Heuchelei tragen und Freiheit redigen. CL jetzt ſind ott ſei ank
die franzöſiſchen Biſchöfe Im Beſitz der Freiheit und treten mutig dem
Feinde entgegen. Das erſte, was ſie war die Herausgabe eines
Hirtenbriefes. Da dieſe kluge Abwehr jetzt von der Regierung eimn
Angriff enannt wird und die Biſchöfe als Friedensſtörer hingeſtellt
werden, wollen wir dieſen Hirtenbrief hier mitteilen; mag
für andere Länder zum Vorbild dienen, bLr lautet

„Die Biſchöfe Frankreichs Aben Qan euch Im vorigen Jahre
ein Kollektivſchreiben gerichtet, euch auf den chweren 8
aufmerkſam machen, der durch zwei Geſetzesvorlagen auf die
Autorität der Familienväter und Familienmütter In Sachen des
Unterrichtes und der Erziehung geführt verden ſoll Es war dies
ein Alarmruf und enn Proteſt, deren leider allzu dringende Not⸗
wendigkeit Niemand bezweifelte.

eute wollen wir euch die und Rechte der Eltern
In Betreff der Schule nach der Lehre der 6 erinnern.

Die Familie ech der Eltern Angebliches Recht der
Kinder. Die Familie iſt eine Gemeinſchaft, die ott gegründet hat
und die der en nicht zerſtören kann. Was auch immer gewiſſe,
von den groben Irrtümern des Heidentums beeinflußte Philoſophen
agen mögen: ſie beſteht im Staate, ohne mit ihm eins ſein. Euch,
Väter und ütter, gehören die Kinder zu, weil ſie Bein von CUrem
Bein und eiſch von CUrem Fleiſche ſind, und ihr habt das Uunver
jährbare Recht, nachdem ihr ihnen das Leben des Leihes gegeben,
ihnen auch das Leben der Seele 3u vermitteln Beim Werke der Er
ziehung kann euch der Q helfen und Eurere Tätigkeit allenfalls
erſetzen aber EL darf euch nicht verdrängen.

Es iſt Unrecht, E 7 ſeine Uſpruche 3u rechtfertigen,
ſich auf das vermeintliche Recht des Kindes beruft. Das Kind hat
kein Recht, welches ber die Rechte Gottes ginge, da wir Iu hm
vom Erwachen unſerer Vernunft unſern Urſprung und unſer Ziel
erkennen müſſen und beſonders gibt eS kein Recht, die religiöſe Unter  2  —
weiſung, welche die Eltern ihrem Kinde zu geben oder geben laſſen
gebunden ſind, bis zum Lebensjahre vorzuenthalten nach der Lehreeines Sophiſten, der eimn Vater war.
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Das natürliche und das göttliche Geſetz bejahen die Rechte
der ern Das Recht, uern Kindern eine den Forderungen eure
religiöſen Glaubens entſprechende Erziehung zu verſchaffen iſt Eeu nicht
allein durch das natürliche Geſetz, welches die geſunde Vernunft lehrt,
gewährleiſtet, ſondern auch durch das göttliche Geſetz das uns In der
Heiligen Schrift geoffenbart iſt

Im der Sprichwörter leſen wir Unter vielen andern
folgende Mein Sohn, bewahre die Gebote deines Vaters und
weiche nicht ab von den Unterweiſungen deiner Mutter Behalte ſie
immer tief m dein Herz gegraben! (Sprichwort VI. 2  7 21

Der heilige Apoſtel Paulus räg dieſelbe Lehre vor In den
orten, durch welche die Familie auf dem grundlegenden Prinzip der
väterlichen und mütterlichen Autorität wiederhergeſtellt wird: hr
Kinder, gehorchet Eltern In allem; denn das iſt wohlgefällig
Im Herrn! Kol III. 20.)

Die —  chule iſt die Erweiterung der Familie  1e Aufgabe der
Erziehung, die Eu obliegt, könnt ihr entweder ſelbſt erfüllen oder
durch andere erfüllen laſſen, und da ihr ſie gewöhnlich der Schule
überlaſſet, ˙ eint eS uns ſehr zeitgemäß, euch und

en In Betreff dieſer Einrichtung 3u erinnern, die füglich
als die Erweiterung der Familie angeſehen wird, da der Lehrer
die Kinder nUuL kraft eines Auftrages der Eltern, denen ſie gehören,
unterweiſt.

Väter und ütter, ihr habt vor allem das Recht und die
Pflicht für Kinder eine Schule zu wählen, worin ſie den
Forderungen Eures Glaubens gemäß Erzogen werden. hr habt ferner
das Recht und die Pflicht dieſe Schule 3u überwachen und Euere
Kinder daraus 0  b wegzunehmen, wenn ihr ſeht daß ſie für
dieſelben eine nächſte Gefahr ſittlicher Verkehrtheit und olglich ewiger
Verdammnis bildet.

Die Eltern haben das Recht und die lchl, eine gule
u vählen, die den Inforderungen ihres Glaubens erecht vir
Vor allem wollen Wwir EueLl Recht und Eeuere Pflicht betonen, daß ihr
für eUere Kinder eine Schule wählen habet, Iun der ſie
religiöſen Grundſätzen Erzogen werden können. nach Ueren

Man unterſcheidet nach der gegenwärtig hier In Kraft ſtehen
den Schulordnung zwei Schulkategorien: die riſtliche Schule nd
die neutrale oder Staatsſchule. Es Ird nicht überflüſſig ſein, daß
wir uns über die eine und die andere Kategorie beſtimmt erklären,
bevor wir euch ſagen, nach welchen Grundſätzen ihr EuLE Wahl
treffen ollt

Die chri  iche Schule. Die chriſtliche oder Freiſchule iſt jene,
deren Lehrer nebſt der notwendigen pädagogiſchen Befähigung auch
das Glück hat, chriſtgläubig 3 ſein, und den Mut, nach ſeinem
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Glauben 3u leben, indem EL ſo den göttlichen Lehrmeiſter nachahmt.
von dem die Heilige Schrift berichtet, daß Sorge trug, ſeine Lehreerſt 3u üben, bevor ETL ſie verkündi te

Die chriſtliche Schule iſt jene, in der der Lehrer dem Religions⸗unterrichte den erſten Platz auf ſeinem Programme anweiſt, ſeinenSchülern Bücher mn die Hand gibt, deren Inhalt mit der Lehre der
Kirche vollkommen übereinſtimmt, und E günſtige Bedingungen fürdas Aufblühen ihres Glaubens und ihrer TugendDieſe Schule ſollten Uere Kinder allüberall finden und der
Staat iſt eigentlich von rechtswegen verbunden, ſie den Familien zurVerfügung 3zu ſtellen, zuma mn einem Lande Vte dem unſerigen,ſich die übergroße Mehrheit der Bewohner zur katholiſchen Religionbekennt. Denn ſo ſagte auch mit höchſter Autorität Leo III
Es iſt von größter Wichtigkeit, daß die Kinder, die von chriſtlichenEltern geboren ſind, von früheſter Jugend In den Vorſchriftender Religion unterwieſen werden und daß der Unterricht, durch den

gewöhnlich den Menſchen fürs Leben vorbereite und vom artenAlter An bildet, der religiöſen Erziehung nicht ſei(Encycl. Nobilissimaà Gallorum Gens.
er zu Gunſten der chriſtlichen hulen Daher haben auchUnſere teuerſten Brüder, die wahren Katholiken, die Notwendigkeitder chriſtlichen Schule 25 anerkannt. Welche er haben ſie nichtgebracht, um in den Städten und auf dem Lande dieſe Anſtalten zuvermehren, wo die göttliche Wiſſenſcha zugleich mit der menſchlichengelehrt wird von Lehrern, deren Religion hingebungsvolle Er⸗freude einflößt und deren Leiſtungsfähigkeit oft von CLV  2  —

dächtigen und gewi unparteiiſchen Beurteilern anerkannt wurde.
nd als durch den Sturm, der noch fortwütet, dieſe Unter  2

richts⸗ und Erziehungsanſtalten, die offnung der FamilienSchutz gefunden hatte, verwüſtet 7 we bewundernswerte
haben wir nicht bei den Katholiken gefunden, ſie Aus ihremSchutte womöglich wieder aufzurichten.Dennoch rei die Zahl der neuerſtandenen Schulen, die ſeitder Vertreibung unſerer teuren Lehrorden gegründet wurden, bei

weitem nicht hin und ſie müſſen fortwährend vermehrt werden.
Möchten die mit Glückgütern Geſegneten ſich ans Werk machen,ohne die Neuen Laſten vorzuſchützen, die ern bedauerliches Eſedas Trennungsgeſetz, ihnen auferlegt hat Der Bau einer katholiſchenSchule iſt eben notwendig Wie der einer Kirche. Es Tuchtet wenig,Kirchen haben, enn ſie leer ſtehen und die unſern würden ſich[Sbald leeren, enn ſich die Schulen füllten, Aus denen der Religions⸗Unterricht verbannt iſt

Die neutrale bder Staatsſchule Neben der chriſtlichen oder
reiſchule beſteht die neutrale oder Staatsſchule, deren rſprungeuch ekannt iſt Vor etwa dreißig Jahren wurde durch einen be
dauerlichen Irrtum oder In boshafter Abſicht In Unſere Schulgeſetze
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der Grundſa

von der religiöſen Neutralität hineingetragen: ein
verderblicher rundſatz In ſich und In ſeinen verhängnisvollenWirkungen. Was iſt m der Tat dieſe Neutralität anders, als der
planmäßige Ausſ

u jede religiöſen Unterrichts Qus der Schuleund olglich der Verruf jener Wahrheiten, welche von en Völkern
als die notwendige Grundlage der Erziehung betrachtet werden!

Die Neutralität mit Recht der Kirche berurteilt
Zu allen Zeiten und allen Orten Aben ſich die Päpſte die
neutrale Schule ablehnend verhalten und ſie verurteilt

Pius verwarf ſie in der Anſprache, die er Im Kon
ſiſtorium November 1854 mit Bezug auf das Geſetz welches
man damals In Piemont vorbereitete, hielt. nd Iu ſeinem reibenden rzbiſcho von Freiburg vom Uli 1864 fügte der
habene Oberhirte, nachdem EL die Neutralität an den Mittelſchulenverurteilt, folgendes hinzu: „Dieſe verwerfliche Methode eines vom
katholiſchen Glauben und vomI der Kirche losgelöſten Unter  2
richts wird noch viel bedauerlichere Früchte zeitigen, wenn ſie aufdie Volksſchulen angewandt wird, denn un dieſen Schulen ſoll die
Lehre der I1 den erſten Platz einnehmen Die Jugend iſtalſo der größten Gefahr ausgeſetzt, wenn n dieſen Schulen die Er
ziehung nicht mit der Religionslehre verbunden 4.

J.  ndem ſich Leo III Frankreich wendet, verurteilt eLr
ſeinerſeits dieſen Plan der Pädagogen QAus wichtigen Gründen aufdas allerentſchiedenſte. Er drückt ſich indem ETL von der notwendigenEinheit de Unterrichtes und der religiöſen Erziehung ſpri folgendermaßen Aus! „Dieſe beiden trennen, el wollen, daß da ind
neutral bleibe, CS ſich eine Pflicht ott handelt. Ein
heuchleriſcher und verhängnisvoller Plan für ern ſo zartes Alter,weil Er die Türe zuu Gottloſigkeit weit auftut und die zur Religionabſperrt.“ Encyel Nobilssima Gallorum 6nS

Dieſelbe Lehre verkündigte ETL den bayeriſchen iſchöfenezember 1887 und den kanadiſchen erklärte EV, daß 77  16e neu
rale Schule dem Glauben, den en Sitten und dem allgemeinenWohle widerſtrebt.“ (5 Dezember

Dieſe päpſtlichen Verurteilungen der Schule anden ihr Echobei den franzöſiſchen iſchöfen, ſobald ſich die Gefahr ankündigte,und eS wäre ungerecht, wollte man jetzt, nachdem die neutrale Schulehier eingeführt iſt, behaupten, dieſe ſchmerzliche Tatſache habe ſichohne thren Widerſtand vollzogen.
Die neutrale Schule iſt von der Kirche verworfen worden

und dieſes Verwerfungsurteil, das ewiſſe Geiſter für Intoleranzhalten, rechtfertigt ſich ſelbſt der iſt C5 nicht erlaubt, gerade in
der Unterdrückung jede religiöſen Unterrichts In der Schule eine
der Haupturſachen des tiefen Uebels zu erkennen, dem Frankreichkrankt und das die Familie, die Sittlichkeit und die Vaterlandsliebe
zugleich zerſtört.
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Eine Tatſache Schwierige Frage. icht, die chriſtliche
Schule vorzuziehen. Verbot des Beſuches der neutralen Schule.
Toleranz. Bedingungen. ber die neutrale Schule beſteht hier
überall und ſeitdem, ihr Familienväter und Familienmütter, belaſtet
eine rage von der en Wichtigkeit eueLr ewiſſen ſt * euch
erlaubt, EUurE Kinder dahin 3 chicken, oder eid ihr verpflichtet, für
ſie eine andere, nämlich die chriſtliche Ule zu wa len?

Wir beantworten ſie vorerſt ahin, daß * ſtrenge Pflicht iſt,
überall dort, eine chriſtliche Schule beſteht, Kinder n dieſe

ſenden, eS ſei denn, daß daraus ein chwerer Schaden für ſie
oder für Cu entſtünde. Sodann antworten wir In weiter Linie,
daß die 1 den Beſuch der neutralen Ule der Gefahren
für den QAuben und die Tugend der Kinder verbietet Es iſt dies
eine weſentliche orſchri die man nie vergeſſen darf

Trotzdem gibt eS mſtände, Unter denen * erlaubt iſt, Uunter
Aufrechterhaltung jener orſchri ihre Anwendung maßvoll einzu⸗
ſchränken. Die 1 duldet, daß man die neutrale Schule beſuche,

ernſte Gründe dafür prechen Aber man darf von dieſer Ein
räumung nuL Unter zwei Bedingungen Gebrauch machen: ES darf m
dieſer Schule nichts das Gewiſſen der Kinder beeinträchtigen; CS
müſſen ferner die Eltern und Prieſter ihnen außerhalb der ulzeit
die religiöſe Unterweiſung nd Bildung, die ſie on nicht erhalten
können, verſchaffen

Verpflichtung unter Strafe einer ſchweren Schuld. Welches
iſt die verpflichtende Kraft dieſer orſchri die ſich ebenſo auf die
Mittelſchulen wie auf die Volksſchulen bezieht? Die Pd

ſchen
Weiſungen erklären, daß ſie Unter ſchwerer ver nd
daß * nicht erlaubt iſt, jenen Eltern Im Richterſtuhl der Buße die
Abſolution erteilen, die, nachdem ſie auf ihre Pflicht aufmerkſam
gemacht worden ſind, ſich weigern, ſie zu rfüllen

N

alſche cutralita Niemand kann leugnen, daß zur Zeit viele
Schulen, die ſich neutral . dieſes erkmal verloren haben.
Die Lehrer, die ſie leiten, machen ſich kein Gewiſſen daraus, den
Glauben threr Schüler 3 untergraben, und ſie machen ſich dieſes
ungeheuren Vertrauensmißbrauches ſowo durch die Schulbücher als
auch durch den mündlichen Unterricht owie durch tauſend andere
Betriebsmittel, die ihre Gottloſigkeit ihnen die Hand gibt chuldig.

In dieſer Weiſe die Neutralität praktizieren, ſich n den
offenbarſten Widerſpruch en mit dem Hauptförderer der neutralen
Schule, der, Unt ſein unglückliches Geſetz zur Annahme bringen,
dem franzöſiſchen Volke verkündigte: „Wenn enn öffentlicher Lehrer
ſich ſoweit vergeſſe und In ſeiner Ule einen feindſeligen, irgend
welchen religiöſen Glauben verletzenden Unterricht erteile, ſo müßte

ebenſo ſtrenge und ne beſeitigt werden, wie wenn die nta
beginge, ſich An ſeinen Schülern vergreifen oder ſich anderer
Mißhandlungen ihrer Perſon ſchuldig ma
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Es iſt eute öffentlich bekannt, daß dieſe feierlichen Ver
ſprechungen an vielen Schulen mißachtet werden, da die Lehrer,

die chriſtlichen Ueberzeugungen der Familien zu würdigen,
einen andern Zweck 3u haben ſcheinen, als den, QAus ihren Schülern
Freidenker zu machen

Es iſt nicht erlaubt! Angeſichts der ruchloſen Rechtsverhält⸗
niſſe fühlen wir uns Im Gewiſſen verbunden, euch als EUre Biſchöfe
das NOn 16e des Evangeliums zuzurufen. Nein, C8 iſt ?eu nicht
erlaubt, für EUTLE Kinder eine Schule welcher Art immer wählen,
in der ſie zur Verachtung der Unterweiſungen, Vorſchriften und
Uebungen unſerer eiligen Religion Erzogen würden; Ate ihrs, ſo
würdet ihr zum bedauerlichſten Werke beitragen, das eS gibt, und
dieſe Mitwirkung, die chwer ſchu

Au iſt, würde eu der Sakramente
der 1 unwürdig machen.

Die Eltern haben das Recht und die Pflicht die Schule
überwachen. hr habt ferner das Recht und die Pflicht die

Schule zu überwachen.
hr müßt die Lehrer kennen, die ſie leiten, und den Unterricht,

den ſie erteilen. Nichts von dem, was euern Kindern n die Hand
gegeben oder vor die Augen geführt wird, darf Sorgfalt ent
gehen er, 8 Bilder, alles ſoll von euch beachtet werden.

Neben der Gefahr für den Glauben beſteht Gefahr für die
Tugend; ihr müßt euch beſonders darum bekümmern, enn * ſich

die gemiſchten Schulen handelt, wo man durch gleichzeitige Er
ziehung der Kinder beiderlei Geſchlechtes ein der Moral wider⸗
ſprechendes und eines ziviliſierten Volkes unwürdiges ildungs⸗
em handhabt

Verein der Familienväter. Viele Familien ſind nun auf den
Gedanken gekommen, daß * zur wirkſamen Erfüllung ihrer Pflicht
erſprießli wäre, Vereine zu bilden. Sie erlauben In der Tat Eern

raſcheres Urteil über den an der Sittlichkeit mn einer Schule ud
ſie geben gerechten Forderungen größeres Gewicht Wir können dief
Vereinigungen ur empfehlen.

16e Anregung, der ſie entſpringen, einerber eS waäre  2 Unrecht,
feindſeligen Geſinnung zuzuſchreiben. Die Lehrer, die ſich nicht  8  8 vor
zuwerfen Aben man findet deren nd wir laſſen ihnen
Gerechtigkeit widerfahren brauchen nichts zu fürchten. Sie können
ſich vielmehr freuen, angeſichts der Teilnahme, die die Familie der
Tätigkeit der Schule entgegenbringt, und durch Unterſtützung des
Eifers der Eltern eine möglichſt tiefgehende Geiſtes und Herzens⸗
bildung ihrer Schüler fördern

Verbotene Bücher Endlich, unſere teuerſten Brüder, wollen
ir ſelbſt euch IM Werke der Ueberwachung, wozu wir euch eben
eingeladen aben, unterſtützen. AV  ndem wir deshalb enn unſerm biſchöf
lichen mite innewohnendes Recht, das uns zwar die Geſetze nd die
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Gerichte vergeblich ſtreitig zu machen en ausüben, verurteilen
wir insgeſamt und einmütig ewiſſe Schulbücher, die eine weitere
Verbreitung gefunden Aben und n denen ſich der Ei der Lüge
und der Verleumdung die katholiſche ihre Lehre und
ihre beſonders geltend macht. Dieſe Bücher, deren Ver⸗
zeichnis dieſem Hirtenſchreiben beigegeben iſt, enthalten eine Mengeverderblicher Irrtümer. Oie leugnen die weſentlichſten Wahrheiten,wie das Daſein Gottes, die Geiſtigkeit der Seele, das zukünftigeLeben und die Zeugniſſe dafür, ſowie die Erbſünde und verwerfen
folgerichtig auch jede übernatürliche Ordnung der Dinge oder ſtellen
alle dieſe Wahrheiten als nicht genügen bewieſen dar

Ferner unterſagen wir den Gebrauch dieſer Bücher In den
Schulen und verbieten en Gläubigen, ſie beſitzen, leſenund Iin den Händen threr Kinder 3u belaſſen, durch welche prä⸗tentiöſe Autorität immer ſie ihnen vorgeſchrieben ſein mögen.Es gibt andere Handbücher, die viellei gleichermaßen die
Zenſur der Kirche verdienten. Es wird die Sache jede ofe
ſein, ſie n ſeiner Dißzeſe kennzeichnen und deren Gebrauch zuverbieten, 1e nachdem EL eS für angemeſſen Crd tet

Dieſes, von Eueren Iſchbfen gefällte Urteil hat das Anſeheneines Lehrurteils, das alle Katholiken und In erſter Linie die Familien⸗
väter ver  1 Die Lehrer ihrerſeits önnen nicht daran vorbei—
kommen; ſie verurteilten ſich ſelbſt wenn ſie n ihren Schulen,deren alle oder beinahe Alle Schüler atholi ſind, Werke ein⸗
führten, welche der und die Biſchöfe die allein un Sachendes Glaubens zuſtändige Richter ſind, formell verboten haben.Die Ueberwachung iſt leicht Ihre Wirkungen. Man mußzDtt nehr gehorchen als den Menſchen. hr werdet alſo, unſere
vielgeliebten Brüder, den Uueren Kindern erteilten Unterricht aus
nächſter Nähe beaufſichtigen. Dieſe Pflicht tritt ſo gebieteriſcher
An euch heran, aAls ſie El 3u erfüllen iſt Wenn * ſich die
Wahl einer Schule handelt, kann S geſchehen daß ihr zuweilender wünſchenswerten Freiheit entbehrt; zur Ueberwachung aber habtihr überall und immer die
zur Verfügung. 1 und die notwendigen Hilfsmittel

Wenn ihr durch eine erleuchtete Wachſamkeit, die EUeLr Glaube
euch einflößen wird, finden 0  2 daß die Schule, anſtatt eutral
zu bleiben, nach einer berühmt gewordenen Definition NMur eine
Mühle iſt, man einen riſten hineintut und ern Renegatherauskommt, 0 ur ihr nicht zaudern, Knaben und Mädchenſofort Qaraus wegzune me  2

Ein Eſe das vorbereitet wird, dürfte euch vielleicht die
Ausübung der väterlichen Gewalt bald ſchwieriger machen; aber
welche Einſchränkungen ihr auch immer durch das menſchliche Eſeerfahren ſolltet, werdet ihr euch an das Verhalten der Apoſtelgegenüber den erſten Verfolgern der Kirche erinnern und denen, die
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euch Abweichende Haltung anraten möchten antworten MaU
muß ott mehr gehorchen als den Menſchen!7 indem ihr das göttliche
Eſe über alles hochhaltet, das eu befiehlt, die Seele Kinder
der Gefahr des Verderbens entreißen.

Die Bifſchöfe In bereit, 3u eiden Wenn Vin euch
hiermit EUre Pflichten als Erzieher ans Herz egen dürfen wir
derjenigen nicht vergeſſen die uns die geiſtige Vaterſchaft auf
erlegt welche IIi M Bezug auf Eeuere Kinder Aben Dabei EL
klären viu Uns bereit, alles 3 leiden, da ** gilt, euch behilflich

der Verteidigung Kinder gegen die Efahren der
Schule und M der Bewahrung ihres unſchätzbaren Glaubensgutes
und der chönen Hoffnungen, deren Unterpfand der Glaube für das
gegenwärtige und zukünftige Leben iſt

Die ſelige Jean re Die große franzöſi ch Heldin welche
der glorrei regierende beben auf die Altäre erhoben hat
agte einmal als man ihr während Enes Kriegslebens die Schwierig⸗
keiten Unternehmung vorſtellte „Das Heer wird kämpfen
und ott wird den Sieg verleihen

Einer der feurigſten Kämpfe iſt zur Stunde um die Schule
entbrannt und man die Hinderniſſe ru die ſich von allen
eiten auftürmen mag 5 wohl Eu EL cheinen der heiligen
Sache der 8 gilt und die eben die Erziehung EUTeLr Kinder iſt

Siegeée 3u verhelfen EL Aben iu Vertrauen Unſere teuerſten
Brüder ämpfen wir einträchtig Als wohlgeſchulte und mutige
Streiter kämpfen Dir insbeſondere Uie eanne 9•40 reu Unter
der ahne eſu und Maria und ott deſſen uns Ni fehlen
kann ird Uuns den Sieg verleihen

Mör te dieſer Sieg uns bald Elne Ulordnung verſchaffen
Vie ſie das franzöſiſche Volk das von tebe zur Gerechtigkeit und
Freiheit brennt, ber anſtreben muß, und nach der Vtu an

geſichts der traurigen Erfolge der neutralen Schule Intereſſe der
Familie, der Religion und des Vaterlandes ˙ lebhaft uns ſehnen

September 1909, Am der Kreuzerhöhung.“
Folgen die Unterſchriften aller Kardinäle, Erzbiſchöfe und Biſchöfe

Frankreichs *—＋0⏑0.t.
Dann folgt das Verzeichnis der verbotenen Schulbücher.

Zuſammenſchreibung von Obligationen.
Die Direktion derStaatsſchuld Wien hat Am 2 No

vember 1909, 330, folgendes Schreiben die Konſiſtorien und
andere Aemter hinausgegeben.

„Auf Grund der vom Fachrechnungsdepartement des Finanz
miniſteriums und der Staatsſchuldenkaſſe geführten Kreditbücher der
Staatsſchuld wurde konſtatiert, daß für Kirchen, Pfarrpfründen, Stiftungen,
Fonde, Pfarrarmeninſtitute, Armenfonde, Gemeinden, ruderladen, Ge


